
Hinweisverfahren
Klärung von allgemeinen Fragen des EEG oder KWKG über den 
Einzelfall hinaus. (i.d.R. energieträgerspezifisch)

Voraussetzungen
1. Vielzahl von Anfragen zu einem Thema und/oder
2. öffentliches Interesse

Wenn Voraussetzungen nicht 
erfüllt, dann Durchführung 
nicht möglich.

Verfahrensvorbereitung (nach Priorität)

Hinweisentwurf erstellen oder lediglich 
Verfahrensfragen formulieren

Beratung und Beschluss der Verfahrensfragen oder 
des Hinweisentwurfs durch die Kammer¹

Verfahrenseinleitung
Versand des Hinweisentwurfs oder der Verfahrensfragen an die betroffenen 
bei der Clearingstelle EEG|KWKG akkreditierten Verbände und registrierten 

öffentlichen Stellen mit Fristsetzung zur Stellungnahme.

Verfahrensergebnis: Hinweis

 Verfahrensnachbereitung
Versand des Hinweises an beteiligte Institutionen und Veröffentlichug auf 

der Internetpräsenz der Clearingstelle EEG|KWKG

ABLAUF HINWEISVERFAHREN DER CLEARINGSTELLE EEG|KWKG

(Ggf. schriftliche) 
Konsultation

der betroffenen bei der Clearingstelle 
EEG|KWKG akkreditierten Verbände 
und registrierten öffentlichen Stellen 
zu tatsächlichen Fragen

Kammerberatung unter Berücksichtigung der 
eingegangenen Stellungnahmen

oder

¹Besetzung der Kammer
mit drei Mitgliedern bzw. 
Koordinatorinnen der 
Clearingsstelle EEG|KWKG 
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